
213

Anzeiger unk) Anlerhallungs-Llalt
für das ganze Enzthat und dessen Amgegend.
Mr . A3 . Neuen dürft , Mittwoch den 7. Juli 18A 8.

Der En îduier ertüietni LItllwochS und SomNagr . - Preis dalbjiidrtg hier und bei allen Poüämlern t ft.
Für »ieucndurg und naiüsie Umgebung abonutrt man bei der Redaltian , AuSwiirltge bet idre » Poftilmtrr ».

kcsiellungcn werben laglt » angenommen . - « inriillniigsgebitdr für die Aktie oder deren »raum s rr.

Amtliches.

Aufforderung des K . Steuerkollegiums zu Fa-
tirung des Kapital - Renten -, Dienst - und
Berufseinkommens Behufs der Befteueruna

pro 1838 —39.
In Gemäßheit des Art . 7 des Ge 'ezcs vom 19.

September ( t852 Reg . Bl . S - 226 ) wird Behufs
der Fatirung des der Besteuerung unter¬
liegenden Kapital - , Renten - , Dien st¬
und Berufseinkommens aufden 1. Juli
1858 nachstehende Aufforderung erlassen : I Die in Art.
2 des Gctezes vom 19 - September 1852 bezeichneten
Steuerpflichtigen oder deren gesezliche Stellvertreter,
für die im Ausland sich Aufhaltenden die aufzustellen-
dcn Bevollmächtigten , werden hiermit aufgcfordert,
nach Maßgabe des gedachten Gesezes und der Instruk¬
tion zu Vollziehung desselben vom 10. Juni 1853 ( Reg .-
Blatt S . : 7l ff.) an die nach §. 12 der Instruktion

zusammengeiczte Ortsstcncrkommissson spätestens bis
zum 1. August  1858 oder wenn die Ortssteucrkom-
mission einen kürzeren Termin  anzuberaumen für
angemessen erachten sollte , innerhalb dieser Frist
eine Erklärung abzugeben : u.) ob sie sich am 1. Juli
1858 im Besize steuerbarer Kapitalien und Ren¬
ten (Ziff . H . I bienach ) befunden haben und wie hoch
sich nach dem Bestände von diesem Tage , welcher für
die Entrichtung der Steuer auf das ganze Etatsiahr
1858 bis 59 entscheidet , der Jahresertrag belauft ? b)
wie hoch sich ibr Dienst - und BerufSeinkom-
men  sowohl in festen als ,'n veränderlichen Bezügen
(s . hienach Ziff . II . 2) belauft ? Das feste ständige
Einkommen ist nach dem Stande am 1. Juli <858 , das

veränderliche wechselnde nachdem Ergebnisse des Etats¬
jahres l . Juli 1857 —58 anzugeben , o) was sie sonst
zur Erläuterung ihrer Fassionen beizufügen für noth-
wendig halten . II . Nach Art . 1 des Gesezcs unterliegt
der Besteuerung 1) das Einkommen aus Kapi¬
talien und Renten,  und zwar : ») der Ertrag aus
verzinslichen , im In - oder Ausland ( vergl . jedoch Ge-
sez Art . 3 -l i.) angelegten eigenthümli 'chen oder nuz-
ni'eßlichen Kapitalien ( verzinslichen Darlehen , Schuld¬
briefen , Staats » oder anderen Obligationen , Lotterie-

anlchcnsloosen ) , verzinslichen und unverzinslichen Ziel-
fordcrungen ; b) Renten als : Leibgedinge , Leibrenten,
Zeitrentcn und vererbliche Renten jeder Art ( mit Aus¬
nahme der vom Grundertrag abgezogenen ., nach §. 22
S - 1 des Katastergesezes vom l5 . Juli 1821 der Ge-
fällstcuer unterliegenden Grundgefälle und der diesen
gleich zu achtenden rcichsschlußmäßigcn Renten ) übri¬
gens ohne Unterschied , ob die Renten auf Grundeigen-
thum oder bestimmte Gefälle fundirt sind oder nicht,
ob sie von der Staatskasse , von Körperschaften oder
Privaten gereicht werden , aus dem In - oder Auslande
fließen , ( vergl . jedoch Gesez Art . 3 -l . i ) sowie die
Entschädigungen , welche an frühere Be echtigte für ver¬
lorenen UmgeldSdczug oder genossene Umgeldsfreiheit,
für aufgehobene Äammcrsteuern oder aus sonstigen Ti¬
teln gereicht werden , die von adeligen Gutsbcsizern
an Mitglieder ihrer Familien zu entrichtenden Apana¬
gen , Wittume , Alimente ; ebenso Präbenden und Or-
denspcnflonen , ingleichen Renten oder Dividenden aus
auf Gewinn berechneten Aktienunternehmungcn , soweit
das betreffende Unternehmen nicht der württcmber-
gischcn Gewerbesteuer  unterliegt ; 2) das
Dienst - und Berufseinkommen jeder
Art,  welches im Lande erworben wird , insbesondere
a) aller im Staats -, Hof -, Kirchen -, Schul -, Körper¬
schafts -, Gemeinde - und Stiftungsdienst aktiv angestell-
ten oder verwendeten Personen , der Militärpersonen,
der ausübenden Aerzte , Rechtsanwälte , immatrikulir-
ten Notare , Kommissionäre , Makler , ( Sensale ) , Archi¬
tekten , Feldmesser , Künstler , Literaten , der Herausgeber
von Zeitschriften , der gntsherrlichen Verwalter und
Diener,der Pfleger und Vcrmögcnsverwalter aller Art,
der Verwalter , Geschäftsführer und Diener von Pri-
vatvercinen , der bei öffentlichen Stellen , bei gewerbli¬
chen Unternehmungen , sowie für Privatdkenste aller Art
verwendeten männlichen und weiblichen Gehilfen und
Diener ; b) die Quicscenzgehalte der Civil - und Mi-
litärstaatsdiencr , sowie die Pensionen oder Ruhcge-
halte , die Invaliden -, Medaillen -, Gnadcngehalte und
Untcrstüzungen , welche einer der zu Ut. a, aufgeführten
Personen nach dem Austritt aus dem aktiven Dienst¬
verhältnisse in Beziehung auf ihre frühere Dienstleistung
oder aus gleichem Grunde deren Wittwcn und Waisen
von dem Staate , aus einer anderen öffentlichen Kaffe



oder von einem Privaten gereicht werden, überhaupt
Alle, weiche aus persönlichen Leistungen einen der Ge-
werbsteuer nicht unterwonenen Erwerb ziehen. Un¬
ständige Gratialien und Geschenke gehören nicht hieher.
Wenn Zinse oder Renten als Thcil eines Dienst- oder
ähnlichen Einkommens bezogen werden, so unterliegen
sie der Besteuerung als Dienst- und Berufs-Einkommen
unter Ziffer 2. Ul. Die nach ZifferI, oben abzuge-
bendcn Erklärungen(Fassionen) 1) über das Kapi¬
tal - und Rcntcn - Ein kommen  können entweder
mündlich  in daS von der Ortsstcuerkommission zu
führende Ausnahmcprotokokoder schriftlich  nach
der in tz. !7, Ziff. 1, der oben erwähnten Instruktion
gegebenen näheren Bestimmung abgegeben werden Dage¬
gen sind2) die Fassionen über dasDicnst -uBerufS-
einkommenin  der Regel schriftlichnach  dem vorge¬
schriebenen Formular zu übergeben, sie können aber in den
in tz. l7, Ziffer2, der gedachten Instruktion bestimmten
Fällen auch mündlich  in daS Aufnahmeprotokoll ab¬
gegeben werden. IV. Von der F assi ons pfli cht
befreit  sind bezüglich des oben Ziffer II 1 bezeich-
ncten Kapital- und Rentcn-EinkommenS die in Gescz
Art. 3, 1̂. »>. b. x. genannten Anstalten, die in Gesez
Art. 3, o. erwähnte allgemeine Sparkasse in Stutt¬
gart und diejenigen, welche in dieser Sparkasse Er-
sparniß-Einlagen gemacht haben, hinsichtlich der den¬
selben aus diesen Einlagen zustießenden Zinse, ferner
die in Art. 3, L. k. genannte Kasse res Wohlthäiig-
keitsvcrcins, sowie bezüglich der Dienst- und Berufs,
einkommensstcuer diejenigen Personen, welche nach Ges.
Art. 3, v. a,. und b. von dieser Steuer frei bleiben.
Uebrigcns muß auf etwaiges Anfordern der Orts-
stcucrkommission gleichwohl die in tz. 14, Abs. 2, der
mehrerwähntcn Instruktion vorgeschriebcne Anzeige ab-
gegeben werden. V. Wenn weitere(s. Zff. IV. oben)
im Gesez Art. 3, 1̂. e. k. genannte Anstalten oder
wenn Institute der in Gesez Art. 3, 1̂. v. <l. L. be-
zeichneten Art Steuerbefreiung ansprcchen, desgleichen
wenn auf Grund der Bestimmungen in Gesez Art. 3,
-I. K. i. ein solcher Anspruch erhoben werden will, so
sind diese mit vollständigen Nachweisen zu begründen¬
den Ansprüche durch die Ortssteuerkommission beim Ka>
meralamt anzubringen. VI. Wer die Fatiruug seines
Einkommens gänzlich unterläßt oder solches theilweise
verschweigt, wird nach Art. Il des GescS und tz. 16
der Instruktion mit Strafe belegt. VII. In Gemäß¬
heit des tz. 13 der Instruktion vom 10- Juni 1853 ist
gegenwärtige Aufforderung durch die Kamcra  l äm-
t cr  in den Bezirks-Jntclli'gcnzblättcrn weiter zu ver¬
breiten; zugleich ist solche durch die Ortssteuer-
Kommission  in der ortsüblichen Weise öffentlich
bekannt zu machen und mit der etwa geeignet crschei-
n nden Belehrung am Rathhaus oder an einem sonst
hiezu geeigneten Orte öffentlich anzuschlagcn- Auch
h at je d e O r ts steue r -Kommissi vn in ihrer
Beka nntmachung zu bestimmen , zu welcher
Zeit und in welchem Lokale die Erklärun¬
gen (Fassionen) an die Kommission abgege¬
ben werdeen müssen.

Stuttgart, den 25. Juni 1853.
Für '-e'.. Direktor:

Aut en r i et h.

Indem das Kameralamt die vorstehende
Aufforderung zur allgemeinen Kenntniß bringt,
werden die BezilkSangehörigen angewiesen, ihre
Eliikoinmensfassl'oncil bei ven Ortssteuerkom-
missionen rechtzeitig abzugeben.

Den Ortsfteucrkon,Missionen werden die
neu angelegten Anfnahmeprotvkolle pro 1. Juli
1858 stimmt den Fassionszettklii, sowie das neue
Verzerchmß über Ansprüche auf Befreiung von
der Kapital- und Nenten-Einkommenssteuer pro
1. Juli 1858 59 nebst den Vorgängen am
nächsten Bvtentag zukommen.

Der Ortövorsteher hat die Ortssteuerkom-
mission zu berufen und die in §. 12 der In¬
struktion vom 10. Juni 1853 ( Regbl. S . 178)
vorgeschricbeneEinleitung alsbald zu treffen.

In der nach K. 13 dieser Instruktion be¬
kannt zu machenden Aufforderung hat die Orts-
steuerkoinmission zu bestimmen, in welchem Lo¬
cal, an welchem Tage und zu welcher Stunde
die Aufnahme der Fassionen erfolgen wird.

Die in den Diensteinkominensfassionen an¬
gezeigten Anschläge für den Genuß von Grund«
stücken sind von der Ortsstcuerkommissionoder
dem Gemeinberathhinsichtlich der Größe zu
begutachten, deziehuiigsweise zu beurkunden.

Endlich werden eie Ortsstenerko-imiussionen
angewiesen, das Anfnahmegeschäft so zu beschleu¬
nigen, daß die Aufnahineakien nebst Vorgängen
und KostenSzeiteln spätestens bis 1. August
1858 beim Kameralamt einkommen. lieber die
Aufnahme von beiderlei Einkommen ist nur ein
Kostenözettel anzuferngen.

Neuenbürg, den 5. Juli 1858.
K. Kameralamt.

Frei.
zugleich im Namen des

KameralamtsHirsau.

Revier Naiölach.
Vornahme eines Wegbau -Akkords.

In der Nähe der Eisenmühle soll ein nur
einige Rutben langer Weg angelegt werden,
wovon der Ueberschlag

n, von der Erdarbeit ca. 60 ff.
I>. „ „ Maurerarbeit 120 fl.

beträgt.
Der Akkord findet

am Montag den 12. Juli d. I,
Morgens 9 Ulir,

auf dem Rathhause in Agenbach statt.
Den 1. Juli 1858.

K. Nevierförster
S chl a ich.

Höfen.
H o ii z - V L r k a sr f.

Am Donnerstag den 8. Juli d. I.
Nachmittags2 I!hr
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werden wiederholt versteigert: >
80 Stämme Langholz,
8 Sägklöze.

Den 26. Juni 1858.
Schuldheissenamt.

Leo.

Höfen.
Eine vor einigen Tagen auf der Neuen-

bürger Straße gefundene Art ist binnen 15
Tagen von dem Eigcnlhünier in Empfang zu
nehmen, widrigenfalls solche dem Finder zucr-
kannt werden würde.

Den 3. Juli 1858.
Schuldheissenamt.

Leo.

Calw.
Wiederholter Lang - und Klozholz-

Verkäuf
Wegen erfolgten Nachgebols wird das im

Stadtwald Altweg befindliche 10554, 4 C' hal¬
tende sehr schöne Langholz, worunter viel Hol¬
länder bolz, am Montag den 12. Juli , Voi mit¬
tags 9 Uhr auf diesigem Nathbanse wiederholt
versteigert, wozu die Kaufsliebhaber eingcladcn
sind.

Calw, den 7. Juli 1858.
Stadtförster.
S cha upp.

Nagold.
Einladung.

Am 24. Augustd. I . wird der Viehmarkt
auf der bekannten Stelle in hiesiger Stadt, wie
alljährlich, wieder abgehalten, wozu Käufer und
Verkäufer noch auf diesem Wege unter dem
Anfügen eingeladen werden, daß an diesem Tage
auch das landwirthschaftlicheGczirksfest, ver¬
bunden mit einer Gewerbeausstellung, Verloo-
sung von Vieh und Gcwerdegegenstänve im be¬
deutenden Betrag auf solenne Weile mit gut
besezter Blechmusik und sonstigen Volksbelusti¬
gungen abgehalten werden wird, und daß die¬
jenigen, welche mit Ochsen, Stieren den Markt
besuchen, eine entsprechende Reise-Entschädigung
erhallen werden.

Den 18. Juni 1858.
S la dtschu ldhei ssena mt.

Vrivatnachrichten.
B e i n b e r g.

150 fl. Pflegschaftsgeld sind gegen gesezliche
Sicherheit und 4V, °/„ Verzinsung bereit bei

Friede. Wurster.

B e i n b e r g.
120 fl. Pfleggclo liegen zu 4'/- °/° »um

Ausleihen parat bei
Marlin Schm anderer.

W i l d b a d.
Mischling, wie auch reingehaltene 1857r Weine»

von vorzüglicher Qualität, verkauft zu 2 fl. 30 kr»
bis 4 fl. pr. Jmi

Philipp Keppler.

Neuenbürg.
Einen guierhaltenen doppelten Bienenstand,

schließbar, verkauft billig
Drehermstr. Weick.

B i r k e n f e l d.
Nächsten Freitag gibt eS schwarzen und

weißen Kalk bei
Ziegler' Heinzelmann.

Kronik.
Deutschland.

Württemberg.
Stuttgart,  30 . Juni. Die Fabrten der

Damvfboote auf dem Neckar zwischen Hellbronn
und Heidelberg werden vom I. Juli  an bis auf
Weiteres wegen des niedrigen Wasserstandcs
eingestellt.

Zu Hochdorf,  Gemeinde Schönebürg,
verlor diese Woche ein Schäfer in Einer Nacht
19 Stücke Schafe in Folge von Ueberfütterung
durch Klee.

Baden.
Von der badischen Bergstraße  28.

Juni . Die Heuernte, welche je;« überall be¬
gonnen oder theilweise schon beendigt ist, fällt,
wenn man auf die Qualität weist, vortrefflich
aus, dagegen ist die Quantität geringer, als
man erwartete. Die Trauben haben jezt alle
und sehr gut verblüht und berechtigen zu den
besten Hoffnungen auf einen Herbst, welcher
dem vorjährigen in nichts nachstehen wird. Die
Kirschcnbäuine hängen außergewöhnlich voll und
werfen manchen Ortschaften einen Ertrag
von mehreren Taufend Gulden ab. Das trockene
Wetter ist den Kirschen besonders günstig.

Karlsruhe,  2 . Juli . Der Großherzog
hat den Befehl ertheilt, daß während deS Juli
dringende Gesuche um Beurlaubung auf kürzere
Zeit tbunlichft Berücksichtigung finden sollen.
Gewiß wird dadurch mancher armen Familie
das Einbringen der Ernte erleichtert und über¬
haupt der landwirthschafrlichen Arbeit Vorschub
geleistet werden.

Preußen.
Nach dem in diesen Tagen veröffentlichten

35. Jahresbericht der Berliner Gesellschaft zur
Beförderung des Christenthumö unter den Juden,
sind in dem laufenden Jahrhundert circa 20,000
zum Christenthum bekehrt worden und circa 200
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Missionare arbeiten wirklich am BekehrungSwerk.
AuS der Zahl der getaufien 20000 Juden sind
mehrere Hundert Prediger in christlichen Ge¬
meinden hervorgegangen.

LNiszellen.
Königliche Drohung, bürgerlicher Trost.
Jakob I., König von England, welcher oft in

Geldverlegenheit war, wendete sich an den Magistrat
von London, um als Anlehen die Summe von20,000 Pfd.
Sterl . zu erhalten. Die stolzen Bürger aber, welche
schon mehrmals ausgeholfen hatten und nicht immer
Pünktlich wiederbezahlt worden seyn mochten, wiesen
das Gesuch zurück. Der König, darüber aufgebracht,
ließ den Lord-Mayor und einige der einflußreichsten
Aldermen zu sich bescheiden, und äußerte nach Worten
strengen Verweises das als Befehl, was er früher als
Bitte angebracht hatte.

„Das Geld", so sagte er, «müsse für ihn auf¬
gebracht werden."

»Und dennoch", sagte der Lord Mayor, «können
wir Ew. Majestät Wunsch nicht erfüllen. Wir bcsizen
selbst das Geld nicht und können eS daher auch nicht
vorstrecken."

«Wenn Ihr es nicht habt", rief der König zornig,
«so müßt Ihr es schaffen. Ich muß und will  es
haben."

«Und wir können und wollen  es nicht schaffen",
sagte eben so stolz als entschieden der Vertreter der
Londoner Bürgerschaft.

«Ich werde Euch dazu zwingen!" ereiferte sich der
Monarch.

«Sie können uns nicht zwingen", lautete die ruhige
Antwort.

«Das wollen wir sehen", sagte der König Jakob
immer erbitterter. «Schafft Ihr das Geld nicht, so
richte ich Euch zu Grunde, und Westminster soll der-
öden. Ich verlege meinen Hof, mein Parlament, >

meine Gerichtshöfe nach Jork oder Oxford, und zu
spät werdet Ihr dann Eure Undankbarkeit bereuen."

«Das Alles können Ew. Majestät thun", entgegnet«
ruhig der Bürgermeister, «aber die Themse  müssen
Sie uns lassen, und die trägt uns mehr ein als der
Hof, das Parlament und die Gerichtshöfe. — Mögen
Sie alles das thun, was Sie drohen, aber wir können
das Geld nicht schaffen."

Dicß war das lezte Wort in der Angelegenheit.
Die Themse blieb der Londoner Bürgerschaft, aber
auch der Hof, das Parlament und die Gerichtshöfe
wurden nicht verlegt.

(Aus dem Telegraphenlcben)  Auf dem
Chemnuer Tclegraphenbureau erschien dieser Tage ein
Mann mit einer sehr unleserlich geschriebenen Depesche
an seinen Freund in Werdau. Als der Telegraphen¬
deamte sich vergeblich abmühte, die Hieroglyphen zu
entziffern, bat er den Absender um einige Auskunft-
Und welches war die Antwort? Sie lautete: «Schi¬
cken Sie es nur ab, wie eS geschrieben, >mein Freund
kann meine Hand schon lesen." (Dorfb.)

Neuer Kitt.
Man rühmt einen neuen Kitt, welchen Edm. Da-

vy auf die Art bereitet, daß er gleiche Thcile gewöhn¬
liches Pech und Gutta Percha in einem eisernen Gefäß
schmelzen läßt. Dieser Kitt wird entweder flüssig unter
einer Wasserschicht aufbewahrt, oder getrocknet und er¬
härtet, um ihn beim Bedarf schmelzen zu lassen. Er
wird vom Wasser nicht angegriffen und hastet sehr fest
auf Holz, Stein, Glas, Porzellan, Elfenbein, Leder,
Pergament, Papier, Federn, Wolle, Kattun, Leinen-
zeugen, und selbst auf Firniß, wodurch er sich für eine
Menge von Anwendungen eignet-

(Aus Oosmos, Idevue eno)'olop. , durch Dinglcr's
Journ. B. 147, S . 238.)

Neuenbürg . Ergebniß des Frnchtmarkts am 3 Juli 1858.
Heu- Im Hoaiuer Rledersier Gegen

Getreide-
Von- Neue Ge- tiqcr Rest Durch- Wahrer Durch- den vorigen
ger Zu- sammt- Ver- aedlie- schnitts- Mittel- schnitts- Durchschnittspreis,

Gattungen. Nest. fuhr. Betrag kauf. den Preis. Preis. Preis. Summe. mehr weniger
Schfl. Schfl. Schfl, Schfl Schfl. fl. l kr. ff. kr. fl. kr. fl. kr. fl ! kr. I fl ! kr.

Kernen
Gem. Frucht

— 15 15 — 15 — — - — —

72 40

— — — —

Gerste 7 — — 7 — 10 40 10 40 10 40 — — — —

Haber
Erbs. u. Lins-

—

Roggen — — — — — — — — — — — — —
Ackcrbohnen 5 — 5 — 5 — — — — — —

Summe 12 15 20 7 20 72 40
Brodtaxe nach dem Mittclprcis vom 19./26. Juni 1858ä, 13 ff. 59 kr. und

nach dem Mittelgewicht von 291 Pfund
4 Pfund weißes Kerncnbrod kosten 11 kr. 1 Krcuzerweck muß wägen7'/r Loth.

Fleischtaxe vom6. Juli 1858 an:
Ochsen fleisch 11 kr., Rindfleisch9 kr., Kuhflcisch9 kr., Kalbfleisch7 kr. , Hammelfleisch 10 kr.

Schweinefleisch nnabgezogcn 11 kr-, abgezogen 10 kr. Stadtschuldhelffenamt Wcßinger

Redaktion, Druck und Verlag der Klerh'schen Buchdruckern in Neu enb ii rg.
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